
Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 2 Dauziger Gulden.

Nr. 2 Neuteich, den 10. Januar  1924

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschuffes.

Nr. U -----------------
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Bekanntmachung.

Zeichnungen auf die Aktien der

Bank von Danzig
iin Nennbeträge von je §00 Gulden zum Nurse von 

nehmen wir entgegen.
Zahlung hat in 2 Raten am 23. Januar und spä

testens am 7Närz zu erfolgen.
Tiegenhof, den 7. Januar

Knsisspsrkssss Hsgsnkoi 
unci LwvigsiElIs dlsuisHok.

WIIV!IßUW
Nr. 2 -----------------

Beratungsstellen des Ureiswohlsahrtsamtes 
Sprechstunden des Ar eisfürforgearztes 

iin Januar
in Tieaenhof im Areishause

an jedem Mittwoch
um 40 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder 
um 44 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.

in Neureich im waisenhause 
am Dienstag, den 22 Januar 192^.

um 4 Uhr für Schwangere, Säuglinge und Kinder 
um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke 

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird in gesundheitlicher und 

wirtschaftlicher Beziehung Rat erteilt und soweit wie möglich Hilfe 
gewährt werdest.

Für uneheliche Schwangere wird ev. die Aufnahme in die 
Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Kreiswohlfahrtsamt.
Nr. 3. -----------------
Nurfus für Säuglings- und Meinkinder-Pflege

Der Kreisverein vom Roten Kreuz beabsichtigt bei genügend«: 
Beteiligung (d. h. wenn sich mindestens 40 Teilnehmerinnen finden) 
von Mitte Januar bis Mitte Februar in Neuteich einen Kursus 
für Säuglings- und Kleinkinder-Pfiege und -Ernährung zu verun
stalten, wie ein solcher im vergangenen Winter in Tiegenhof mit 
zahlreichen Teilnehmerinnen stattgefunden hat. Der Kurs wird von 
dem Kreisfürsorgearzt, Herrn Regierungs- und Medizinalrat Dr. 
Mangold, zusammen mit der Kreisfürsorgerin, Schwester Antonie 
Böhm, in einem noch zu bestimmenden Lokal wöchentlich 4 Mal 
nachmittags von 6—8 Uhr (oder von 420—53» Uhr, falls der Mehr
zahl der Teilnehmerinnen diese Zeit besser paffen sollte) abgehalten 
werden und aus Vorträgen und jedesmal ^sofort anschließenden 
praktischen Uebungen an d?r Hand wertvollen vom Wohlfahrtsamt 
beschafften Anschauungsmaterials bestehen.

Als Teilnehmerinnen sind Frauen und Mädchen aller Stände 
über 48 Jahre willkommen.

Es wird eine Linschreibgebühr von 3,— Gulden erhoben, mr 
übrigen ist die Teilnahme unentgeltlich.

Anmeldungen nimmt Ibis zirur 12. das Kreirwohl-
fahrtsamt, Herr Dr. Mangold m Tiegenhof und Schwester Antonie 
Bähm in Neuteich, Llbinger Chaussee entgegen; bei dieser Gelegen

heit ist eine Angabe darüber erwünscht, welcher Wochentag und 
welche Stunde der betr. Teilnehmerin am passendsten erscheint.

Die f. Kursstunde und das Lokal, in dem sie abgehalten wird, 
wird jeder angemeldeten Teilnehmerin rechtzeitig mitgeteilt werden.

Kreisverein vom Roten Kreuz
Nr. -----------------

Ueberweisung von Steueranteilen.
Seitens der Freistadtsteaerkafse sind folgende Einkommensteuer- 

betrage überwiesen, die durch die hiesige Kreiskommunalkasse 
an die einzelnen Gemeinden Zur Auszahlung bezw. Ueberweisung 
auf Konto kommen.

Altenan ^),80 Gulden, Altendorf 2,70, Altmünsterberg t02,tO, 
Allweichsel t8,5o, Barenhof 7,50, Bärwalde t0,2o, Barendt 34.50, 
Beiershorst 3,20, Biesterfelde 27,60, Blumstein t6,80, Brüske 25,90, 
Brodsact 8,50, Brunau 30,50, Damerau 45,70, Dammfelde 3,50, 
Eichwalde to,40, Einlage 54,90, Fürftenan 6,90, Fürstenwerder t — 
Gnojau f07,t0, Grenzdorf A. 3,40, halbstadt ^0,40, herrenyagen 
4,90, Heubuden 40,30, Holm 9,50, Irrgang to,50, Iankendorf 4,20, 
Jungfer t6,5o, Kalteherberge 5,90, Kaminke 4,40, Kenlau 5,90, 
Krebsfelde 49,—Kunzendorf 49,60, Ladekopp 5l,60, Läkendocf 
Kl.Lesewitz 25,50, Kl.Lichtenau 52,40, Ließau 25,— Lupushorst 26,— 
Marienau to,90, Gr. Mausdorf 24,40, Kl. Mausdorf 23, Kl. Maus- 
dorferweide 2,20, Mielenz 47,— Mierau 45,90, Kl. Montau 5,90, 
Neudorf l,7o, Neulanghorst o,70, Neunhuben 4,60, Neumünsterberg 
45,60, Neustädterwald 44,50, Neutcichsdorf 48,80, Neuteicherwalde 
6,80, Neukirch 59,40, Niedau 6,40, Mrloff 6,— Orlofferfelde 44.20, 
Palschau 4,50, parschau 29,90. pieckel 5,70, pietzkendorf 8,20, 
platenhof 23,60, Pletzendorf 2,80, pordenau 19,90, prangenau 49,60, 
Rehwalde 4,20, Reimerswalde 7,— Reinland 45,50, Rosenort 9,50, 
Rückenau 24,50, Scharpau 5,20, Stadtfelde 45,— Schönsee 52,20, 
Schönau 96,70, Simonsdorf 49,20, Stobbendorf 2,80, Stuba 40,40, 
Tannsee 54,40, Tiege 42,70, Liegenhagen 40,40, Tiegenort 3,50, 
Tragheim 50,50, Tralau 8,80, Trampenau 28,70, Trappenfclde 2,40, 
Walldorf 5,50, Warnau 72,— Wiedau 4,20, Ze^er 4,5o,Zeyersvorder- 
kampen 24,80, vierzehnhuben 40,70, Hakendorf 4,40, horsterbusch 
0,90, Wolfsdorf (Nogat) 0,60, Adl. Renkau 4,50 Gulden.

Tiegenhof, den L. Januar 4924.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 5. -----------------

Ueberweisung von Steueranteilen
Nach Mitteilung der Freistadtsteuerkaffe entfallen auf die einzelnen 

Gemeinden an weiteren Steusranteilen folgende Beträge. Sie werden 
durch die hiesige Kreiskommunalkasse gezahlt bezw. auf Konto über
wiesen, soweit im einzelnen Falle nicht anderweitige Nachricht von 
hier aus ergeht.

Altebaote 22,40 Gulden, Altenau 40,— Altendorf 9,60, All
munsterberg 47,80, Altweichsel 58,20, Barenhof 25,es, Bärwalde, 
22,40, Barendt 77,20, Beiershorst 10,50, Biesterfelde 29,70, 
Blumstein 45.-Brüske 25,- Brodsack 24,30, Brunau 85,30, Damerau 
55,20, Dammfelde 26,20, Eichwalde 52,50. Einlage 94,50 Fürstenau 
86,80, Fürstenwerder 68,20, Gnojau 57,20, Grenzdsrf ä 30,70 
Grenzdorf 8 62,80, halbstadt 45,50, Herrenhagen 5,20, Heubuden 
43,80, Holm 30,50, Irrgang 44,30, Iankendorf 44,30, Jungfer 
424,30, Kalteherberge 40,20, Kaminke 25,60, Kalthof 600,30, Keitlau 
27,80, Krebsfelde 26,- Küchwerder 43,40, Kunzendorf 400,- Ladekopp, 
99,20, Lakendorf 59,60, Gr. Lefewitz «5,50, Kl. Lesewitz 40,90, 
Leske 40,70, Gr. Lichtenau 87,- Kl. Lichtenau 65,40, Lindenau 42,20, 
Liessau 259,80, Lupushorst 27,70. Marienau 435,— Gr. Mausdorf 
20,30, Kl. Mausdorf 20,70, Kl. Mausdorferweide 3,60, Mielenz 
49,90, Mierau 26,30, Gr. Montau 46,50, Kl. Montau 68,so, 
Neudorf 5,— Neulanghorst 44,40, Neunhuben 6,20, Neumünsterberg 
57,— Neustädterwald 23,60, Neuteichsdorf 6 4,50, Nenteicherhinterfeld 
8,20, Neuteicherwalde 47,40, Neukirch 70,40, Niedau 47,90, Mrloff 
27,90, Orlofferfelde 45,40, palschau 6 4,-0, ssarschau 48,60, Peters
hagen 54,40, Pieckel 476,20, Pietzkendorf s,5o, platenhof 45,40, 
pletzendorf 8,70, Pordenau 27,— Prangenau 33,40, Rehwalde 8,90, 
Reimerswalde 45,30, Reinland 42,70, Rosenort 45,90, Rückenau 
55,40, Schadwalde 72,10, Scharpau 5,30, Stadtfelde 40,70, Schöneberg 
322,80, Schönhorft 46,io, schönsee 52,50, Schönau so,5o, Simonsdorf 
294,30, Stobbendorf 32,— Stuba 48,80, Tonnsee 54,40, Tiege 39,50, 
Tiegenhagen 53,60, Tiegenort 66,50, Tragheim 26,40, Tralau 38,70, 
Trampenau 24,40, Traxxenf ide 44,30 Vogtei 2.50, Walldorf 7,90, 
Warnau 38,20, w^nrr f 404,30, Wiedau 2,20, Zeyer 445,30,



6 —
Zeyersvorderkampen 77,3«, Vierzehnhuben 6,80, Hakendorf 2S,80, 
Horsterbusch 23,— Wolfsdorf (Nsgat) 27,80, Adl. Renkau 0,60, 
Montauerforst 2,7v Gulden,

Tiegenhof, den 7. Januar 192^.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Ar. 6. ---------------

Tarif für die Nogatbrücke.
Der Herr Regierungspräsident in Marienweröer hat den Brücken- 

geldtarif für die Nogatbrücke bei Marienburg, wie folgt, festgesetzt:
1. Für Fuhrwerk einschl. der Schlitten:

i. für personenfuhrwerk einschl. Extrapost. fürjed. Zugtier 20 pf.
2. für Lastfuhrwerk:

3) wenn beladen, d. h., wenn sich außer dessen Zubehör 
uns außer dem Futter für höchstens z Tage an 
anderen Gegenständen mehr als zwei Zentner be
finden, für jedes Zugtier . ...............................20 „

b) wenn unbeladen für jedes Zugtier . . . . m «
U. Für unbespannte Tiere:

für jedes Pferd, Maultier oder Maulesel mit oder 
ohne Reiter oder Last, desgl. für jedes Stück Rind
vieh oder Esel  ............................................................10 *

» für ein Fohlen, Kalb, Schwein, Schaf, Lamm oder 
eine Ziege.......................................................  r „

III. Für Fahrräder und Kraftwagen:
t. für Fahrräder jeder Art, jedoch mit Ausschluß -er 

Motorfahrräder je....................................................................... 5 .
r. für Motorfahrräder je................................................................... M „
3. für Kraftwagen zur Beförderung von Personen

X. mit Gummireifen

3) mit mehr als H Sitzplätzen.................................................... W „
b) mit oder weniger Sitzplätzen...........................................HO „

8. ohne Gummireifen
s) mit mehr als H.Sitzplätzen.....................................................»0 „
b) mit H oder weniger Sitzplätzen............................................. 60 „

lV. Für Lastwagen zur Beförderung von Lästert
mit Gummireifen

s) belade*............................................................................  . 6O „
d) lrer................................................................................................. 40 „

8. ohne Gummireifen
a) beladen..........................................................................................80 .
b) leer..................................................................................................60 „

Bemerkung: Als Sitzplätze im Sinne des Tarifs werden nur die 
dauernd eingebauten Sitzgelegenheiten einschl. des Sitzes für den 
Wagenführer angesehen. Als beladen sind die zur Beförderung von 
Lästert dienenden Kraftwagen dann anzusehen, wenn sich auf ihnen 
außer den zur Krafterzeugung erforderlichen Stoffen und ihrem 
sonstigen Zubehör an anderen Gegenständen mehr als zwei Zentner 
befinden.

Die vorstehend angegebenen Tarife sind mit dem jeweils amt
lichen Goldmarkkurse zu multiplizieren. Die früheren Befreiungen 
(Amtsblatt der Regierung 19^5 Nr. ^2) bleiben bestehen. Insbe
sondere ist der LtttzSäitgewevkehV

Tiegenhof, den 3l. Dezember 1923.

Der Landrat.
Nr. 7. -----------------

Vetr. Lohnsummensteuer.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher, welche 

noch mit der Zahlung der Lohnsummensteuer für Dezem
ber 1(923 säumig sind, werden hiermit an Abführung der 
Steuer bestimmt bis zum ^3. ö. Mts erinnert. Bei 
der Ueberweisung des Geldes an die Areiskommunalkasse 
ist unbedingt anzugeben „Lohnsummensteuer für Dezember".

Das Verzeichnis der zu enlrichtenden Lohnsummen
steuer nach dem vorgeschriebenen Muster ist in gleicher 
Frist hierher einzu,enden. In das Verzeichnis sind sämt
liche Arbeitgeber aufzunehmen, welche zur Zahlung der 
Lohnsummensteuer verpflichtet sind, Soweit Arbeitgeber 
die Steuer nicht entrichtet haben, sind diese unter Angabe, 
was zwecks Zwangsweiser Einziehung veranlaßt ist, ersicht
lich zu machen.

Gleichzeitig ersuche ich, die Steuerpflichtigen noch
mals darauf hinzuweisen, daß die Steuer von dem Brutto
lohn, d. h. vor Abzug der Aranken-, Invaliden-, Ange- 
stellten-Versicherungsbeiträge, Steuerabzüge usw. zu berech
nen ist, und daß der lvert der Naturalbezüge und der 
freien Verpflegung dem Barlohn hinzuzurechnen ist

Die Abführung der Steuer und die Erreichung des 
Verzeichnisses hat in Zukunft bestimmt bis zum 6. j 
Mts. zu erfolgen.
< . Tiegenhof, den 7. Januar ^92^
K"- ^Der Vorsitzende des Are' a ' .^sses 

dss Areisss Gr. ,

Nr. 8.
Erinnerung

Die Hsrren Gemeindevorsteher in
Barendt, Beiershorst, Brodsack, Damerau, 
Raminke, Leske, Ließau, Gr. Mausdorf, Neukirch, 
Neuftadterwald, Neuteichsdorf, Drloff, parschau, plet« 
zendorf, pordenau, prangenau, Rückenau, Schönau, 
5chönhorst, Tiegenhagen, Tralau, Vierzehnhuben, 
Vogtei, Warnau und Zeyer

werden hiermit nochmals an Einrelchung der Beschlüsse 
über Erhebung von Realsteuerzuschlägen in Gulden zur 
Deckung des Ausgabebedarfs für die Zeit vom No
vember (923 bis 3^. März (9^H nach dem durch die 
Rundverfügung vom 9. November (923 mitgeteilten 
Muster bestimmt bis zum 20. d. Mts. erinnert. Die 
Ätzungseinladung oder eine amtliche Bescheinigung, daß 
sämtliche Mitglieder der Gemeindevertretung ordnungs
mäßig geladen und in beschlußfähiger Anzahl erschienen 
waren, ist beizufügen.

Tiegenhof, den Januar ^92^.
Der Vorsitzende des Areisausschusses

des Rreises Gr. N)erder.

Verzug schulpflichtiger Ainder.
Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich, das Verzeichnis der in 

der Zeit vom Mktober bis Ende Dezember zu- und abgezogenen 
schulpflichtigen Kinder dem Herrn Lehrer des betreffenden Schulortes 
bis spätestens to. Januar zu übergeben.

Tiegenhof, den 3^. Dezember ^923.

Der Landrat
Nr. '.0. -------- ----- --

Kufenthaltsermittelung.
Der polnische Staatsangehörige Jan Nadolny aus 

Markonn Rreis Äarogard hat sich den Paß des Arbens- 
burschen Franz Nalewski aus Ämonsdorf, geb. 22. 5. 1(907, 
der Danziger Staatsangehöriger ist, angeeignet und ist 
dann am 1(2. Dezember 1(9^3 seiner Arbeitsstelle in 
Ämonsdorf verschwunden.

Die Grtsbehörden, Grtspolizeibehörden und die 
Herren Landjäger des Areises ersuche ich, nach Nadolny 
zu fahnden, ihm im Ermittelungsfalle den Paß des Na
lewski abzunehmen und mir sofort unter Erreichung des 
Passes Bericht zu erstatten.

Personalbeschreibung des Nadolny : geb. 1(. November 
t90H, Gestalt: Mittel, Haare: blond, Gestchtsform: oval, 
Augen: grau, Nase: gewöhnlich

Tiegenhof, den 7. Januar 1(92H.
Der Landrat

Nr- --------- -------
Personalien.

Die zu Schulvorstehern der Schule in Holm gewählten Hofbesitzer 
Eduard Sellke und Paul Epp in Holm sind für dieses Amt von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 2^. Dezember ^925.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung

über die hauptsächlichsten Steuerzahlungen 
im Januar 1924

Fovtltrttfettd ohne besondere Aufforderung abzuführen:
*) lov/giger Linkommensteuerlohnabzug von den zum Ueber- 

weisunasverfahren zugelassenen Betrieben binnen 3 Tagen nach 
der erfolgten Lohn- oder Gehaltszahlung bez». bei täglicher 
Entlohnung am Freitag jeder Woche.

b) Lohnsummensteuer (^o/o der gezahlten Bruttooergütung an 
Beamte, Angestellte und Arbeiter) von sämtlichen Arbeitgebern 
binnen 3 Tagen nach erfolgter Lohn- oder Gehaltszahlung bezw. 
bei täglicher Entlohnung am Freitag jeder Woche.

c) Luxussteuer (^0 Prozent der vereinnahmten Entgelte für luxus- 
stenerpflichtige waren) wöchentlich zahlbar bis Mittwoch jeder 
Woche.

-'^r für Gast- und Schankwirtschaften (Nacht- 
" r -hlkar bis Mittwoch jeder Woche.



K. Außerdem sind fäGg:
; Am 10 AsiKtrv 1^24

») Einkommensteuervorauszahlungen der Gewerbetreibenden, Land
wirte und freien Berufe nach dem letzten übersandten Gulden
bescheid,

b) Körperschaftssteuern nach den: letzten übersandten Guldenbescheid 
c- Allgemeine Umsatzsteuern,

21/2 Prozent der im Dezember eingenommenen Umsatzsteuer- 
pflichtigen Entgelte einschl. der zum Privatverbrauch aus dem 
Betriebe entnommenen Gegenstände ohne Berücksichtigung 
der erwachsenen Betriebsunkosten. Die getätigten Umsätze in 
Reichsmark oder ausländischer Valuta sind unter entsprechender 
Anwenduug des Art. 25 der Ausführmrgsbestimmungen zum 
Umsatz- und Luxussteuergesetz in der Fassung der Verordnung 
vom 2t- 9- ly23 in Gulden umzurechnen.

2 VLs zrrm 1 Lebviterv 1<>24:
als Vorauszahlung auf die Gewerbesteuer für den Betrag 
der Mindeststeuer nach der letztjährigen Einstufung des Betriebes 
und der noch zu veröffentlichenden Gewerbesteuereinhcit für

z Vermögenssteuer:
2 Wochen nach Zustellung des Bescheides in Höhe dieses Bescheides.

Sämtliche Steuerzahlungen, auch die Einkommensteuervoraus, 
zahlungen, find fortan in Danziger Währung bei der städtischen dezw. 
Freistadtsteuerkasse, deren Geschäftsräume sich jetzt Danzig, Promenade 
9 befinden und der Steuerhilfsstelle Tiegenhof zu leisten. Daneben 
sind die Gemeinden Zoppot, Oliva, Mhra und Neuteich bis zum 
L. Tage nach dem Fälligkeitstermin zur Annahme der Einkommen-, 
Körxerschafts- und Gewerbesteuervorauszahlungen sowie der allge
meinen Umsatzsteuer berechtigt. Die sonstigen Gemeinden sind unter 
Abänderung der bisherigen Regelung nicht mehr annahunberechtigt.

Alle verspäteten Jablungen und RestbrtvLK? von Steuern, 
auch diejenigen voll Sonderabgabe aus dem Jahre 1,92z, sind an die 
Stenerkassen, Promenade 9 zu leisten.

1. Durch die Post: Postanweisung oder durch Zahlkarte auf das 
Postscheckkonto Nr. 2000 der Steuerkasse. Inhaber von Post
scheckkonten können entweder selbst die Steuern von ihrem 
Konto überweisen oder auf Antrag an die Steuerkasse Ab
schreibung der Steuern von ihrem zu den Fälligkeitsterminen 
in ausreichender Höhe bereit zu stellenden Guthaben herbei
führen.

2. Durch die Stadtsparkaffe in Danzig:
Ueberweisung auf das Guldenkonto Nr. z der Steuerkaffe.

3. Durch Bankinstitute:
a) Schecks auf alle Banken lautend, die innerhalb des Frei

staates ihren Sitz haben.
b) Inhaber von Sparguthaben bei

1. der städtischen Sparkasse
2. der Sparkasse der Kreise Danziger Höhe und Niederung 

können auf Antrag die Steuern aus ihren Guthaben an die 
Steuerkaffe überweisen lassen.

Amtsvorsteher Herr Zierold, Brösen, Danzigerstr. Nr. 0 
Danzig, den 5. Januar 1924.

Der Leiter des Landessteueramtes

Schwente-VerbKnd.
Nach dem Beschlusse der außerordentlichen General

versammlung vom ^9. Dezember ^925 ist für das Ge
schäftsjahr 23—zum ordentlichen Aassenbeitrag ein 
Nachtrag von 0,60 0 (sechszig Guldenpfennige) pro ba 
beitragspflichtiger Fläche zu zahlen und zwar spätestens 
bis zum 15. Februar.

Die Gemeindevorsteher der betreffenden (Ortschaften 
sowie dem Magistrat der Stadt Neuteich ersuche ich, die 
nachstehend unter verzeichneten Beiträge, di^ nach Z 6 
des Statuts berechnet sind, zu erheben und an mich bis 
zum ^5. Februar abzuführen zur Vermeidung von Zwangs
maßregeln. Die Beiträge sind festgestellt unter dem Vor
behalte des Irrtums und Richtigstellung infolge Revision 
des Katasters.

Ebenfalls wollen dieselben, auch die Üerren Verbands
vorsteher, die nach H 3 des Statuts berechneten tisten der 
NRchaeli-Rrautung, wie sie Unter 8 nachstehend verzeichnet 
find, an mich abführen und zwar ebenfalls bis zum ^3. 
Februar.

Ich bitte die Beträge auf das Eonto des Schwente- 
Ve baudes bei der Ureissparkasse Neuteich oder der Firma 

Ruhm A SchneidemWhl Neuteich zahlen zu wollen.
Nlarienau, den 5. Januar ^92^.

Der Verband-vorsteher.
Dtto Lietz-

61. Best rag.

La
uf

en
de

 Nr.

Gememde

entwässert

Betragoberhalb 1 unterhalb

Neuteich

ÜS 1 35 , Ü3 > 35 0

1 Forstgut Kl. Montan 130 24 78 15
2 Altenau 244 12 146 47

Altmünsterberg 993 16 595 99
4 Altweichsel 624 74 374 84
5 Biesterfelde 513 03 308 39
6 Brodsack 434 42 173 77
7 Dammfelde 289 84 173 90
8 Eichwalde 723 97 289 59
9 Gnojau 931 68 559 01

I0 Heubuden 1098 12 658 72
1l Irrgang 331 67 132 66
12 Kaminke 124 33 49 73
13 Kalthof 388 9 96 237 16
14 Kunzendorf 906 64 591 97
15 Gr. Lesewktz 9 35 3 74
16 Leske 483 05 115 80 336 15
17 Gr. Lichtenam 986 51 591 ! 91
18 Kl. Lichtenau 1191 36 714 82
19 Ließau 785 44 471 ! 26
20 Marien au 975 17 390 !! 07

21 Mielenz 1034 61 620 77
22 Mierau « 575 24 230 10
23 Gr. Montau 852 94 511 78
24 Kl. Montau 684 13 410 48
25 Neuteich 112 46l 225 02 157 45
26 Neuteichsdorf 250 02 100 0k
27 Adl. Renkau 93 56 56 15
28 Rückenau 505 21 202 08
29 Schön au 550 70 330 42
30 Siebenhuben 233 27 93 30
31 Simonsdorf 621 98 373 19
32 Stadtzelde 387 06 232 24
33 Tannsee 996 49 398 60
34 Tiege 1000 71 400 28
35 Tragheim 441 88 176 75
36 Tralau 471 29 12 18 331 49
37 Trampenau 47 29 28 37
38 Trapp enfelde 294 03 176 42
39 Warnau 697 15 251 82 519 02
40 wemersdorf 

Eisenbahn-Verwaltung
1018 66 611 66

4! 111 38 25 81 77 15

8. Krautungstosten.

La
uf

en
de

 Nr.
!l

< Gemeinde-Bezirk

Lntwäfs. zur Hat zur Krautung zu zahlen
Zu

sam
men

groß.

ka tm

t. Be
zirk

10 Pf.

2. Be
zirk 

p 0^'

Z. Be
zirk

6 Pf.
Schwt.
13 Pf.

6 6 p O
ns
p6 ! ?

I Forstgut Kl. Montau 130 13 — 11 70 7 80 32^0

2 Mielenz 798 79 80 71 82 47 88 199!50

3 Wernersdorf 1016 101 60 91 44 60 96 254 —
4 Kl. Montau 334 33 40 30 66 20 04 83 50
5 Schön au 651 58 59 39 06 97 65
6 Altmünsterberg 905 81 45 54 30 135 75
7 Stadtfelde 378 34 83 23 22 58 65
8 DammfelSe 290 26 10 17 40 43 50
9 Kalthof 389 35 01 23 34 58 35

!0 Heubuden 1(78 97 02 64 68 )
20 2 60 - 164 30

11 Simonsdorf 40 3 60 2 40
115 14 95 ^20 95

12 Altenau 24 1 44
220 28 60 (30 ^4

13 warnau 6S8 41 88 41 88
14 Tralau 471 28 26 28 26
1S Leske 440 26 40

42 5 46 (31 86
16 Neuteich 140 8 40

80 10 40 80
17 Seelake-Verband 3006 180 36 180 36
18 Vollbrechtsgrb.-Verb. 2271 295 23 295 23
19 Hohe Schmerblockgr.,, 1966 255 58 255 58
20 Gr. Lichtenau > 937 121 81 121
21 Trappenfelöe 285 38 35
22 Trampenau ! 48



Endgültige vermögenssteuererklSrung der 
Unternehmungen mit geordneter 

kaufmännischer Buchführung.
Der mit Bekanntmachung vom H2. November h-23 

für Unternehmungen mit geordneter, kaufmännischer Buch
führung auf den ^5 Januar ^2H festgesetzte Termin zur 
Abgabe der endgültigen Bermögenssteuererklarung wird 
anfgehoben. Die Erklärungen sind umgehend abzugeben, 
sobald die Jahresbilanz durch die zuständigen Organe 
frstgestellt ist

Geht die Erklärung nicht innerhalb eines Monats 
nach Ablauf des Tages ein, an dem der Jahresabschluß 
von den zuständigen Organen festgestellt worden ist, so 
treten für die Fo!gen die HZ (69 und H77 des 
Aleuergrundgesetzes ein.

Für die Austeilung der endgültigen Vermögens- 
Steuererklärung nach dem Alande vom 3^. Dezember ^9^3 
anderer sich die Achlußbestimmungen der Bewertungsricht- 
innen wie folgt'.

Gulden ist gleich 768 Milliarden Reichsmark 
Gulden ist gleich ^000 000 Polenmark 

Danzig, den 2. Januar l92H.
Der Leiter des Landessteueramtes.

Bekanntmachung.
Der Fischer Gobert aus Achönhorst hat am 8. d. 

Mts. sieben und am ^8. d. Mts. sechs Rundhölzer aus 
dem Grundeise der Weichsel geborgen. Der oder die sich 
ausweisenden Besitzer könne?! diese Hölzer innerhalb vier 
Wochen bei Herrn Gobert gegen Zahlung des gesetzt 
Bergegeldes in Empfang nehmen Nach Ablauf dieser 
Zeit wird mit dem Holz gesetzlich verfahren werden.

Amt Neukirch, den 27. Dezember H9?3.
Der Amtsvorsteher

Deur bsriB- AVsstpreutzeii hat, wie
uns mitgeteilt wird, „Die Danzig" (früher westpreußische Fcuer- 
sozietät) zur Förderung des Feuerschutzes eine Zuwendung in Höhe 
von 126 Billionen Mark gemacht. Für dieselben Zwecke ist den 
Areisen ein Betrag von 2(0 Billionen Mark zur Verfügung gestellt 
worden. Genannte Gesellschaft wendet bekanntlich der Förderung 
-es Feuerschutzes in: alten Geschäftsgebiet der westpreußischen Feuer- 
sozietät nach wie vor ihr besonderes Interesse zu.

Mauersteine 
Portland - Zement 

trockene 

ArM «. Mim
sowie alle anderen

Baumaterialien
bietet preiswert an

Tel. 248 PauMsst Revteitz Tel. 248

retzrervereix Ti»G«h»f

Sitzung
am Januar 192H, nachmittags 

Uhr, bei Herrn Riep-Tiegenbos.
Tagesordnung:

i. Mitteilungen. 2. Vertrag: 
Kritische Betrachtung der neuen 
Richtlinien (Roll. Wolke-Orloff). 
5. verschiedenes.

Der Vovstsrir-.
W. Dltersdorff. -

Aaufe dauernd
EM^kSchlacht-

Pferde
Bei Unglücksfällen bin ich 
sofort zur Stelle.

A. ». WkMs se«. 
Roßschlächterei Ladekopp 

Fernruf Tiegenhof 238.
6.: Habe keine Vor- 

käufer.

Frinia ofenfertige

offeriert billigst waggonweise und ab Hof
LskeNg. kEsuialek

Fernruf: Neuteich ^6 und 5(.

versteuert und unversteuert in jeder Menge billig abgibt 

AM-tzKdclsMsW d. H. ÄanM, 
Tastadie Z5b, Tel. 666t, 5^87 und s68H.

!vir verzinsen ab s. H für Einlagen in 
Danziger Gulden bei

3 tägiger Kündigungsfrist 12 "/» jährlich
1 monatiger dto. 15 */o
3 monatiger dto 1S '/.

bei längerer Kündigungsfrist bedarf es der besonderen 
Vereinbarung.

Spar- und Varlehnskafsenverein 
Simonsdorf

Halten vorrätig ---------------------------------------- —---- -----------

M Anfallanzeigen 
ferner 

W!MÄW-WMW
für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft der Freien 
Stadt Danzig, welche neu hergestellt find.

R Pech L Richerl, Neuteich.
Fernruf: Neuteich Nr. 308.

Druck und Verlag A 't Kichert, Neuteich (Freie Stadt Danzig)


